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Aus dem Protokoll des Regierungs 
Zürich, den 28. Juli 1949. ., 
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2244. Bau- und Niveaufürien, Quartierplal<J<Jt1{41~'""'l'll'flt'll"L~l!l!!'ll"lll!!!9! ___________ _.. 

gabe vom 25. Mai 1949 ersuchte der Gemeinderat Opfikon 
unter Vorlage der Pläne um Genehmigung seines Beschlusses 
vom 31. Januar 1949 über: 

J. Die F'estsetzung von Baü- und Niveaulinien an der Gie­
beleichstrasse (11. Kl. Nr. 5) von der Schaffhauserstrasse 
(HVS. B) bis zuf·Ob'erhäl1serstrasse (II. Kl. Nr. 4). 

2. Die J<'estsetzüng der Baulinien längs der projektierten 
Rennbahnstrasse von der Giebeleichstrasse (IT. Kl. Nr. 5) 
his zur Schaffhauserstrasse (HVS. B). 

3. Die Festsetzung des Quartierplanes Nr. 2 «Giebeleich» 
und der darin enthaltenen Baulinien von Quartierstras­
sen in Glattbrugg-Opfikon. 
Dieser Beschluss wurde im kantonalen Amtsblatt vom 

4. I<'ebruar 1949 veröffentlicht. f1aut dem Zeugnis des Be­
zirksrates Bülach vom 18. Mai 1949 sind gegen die Vorlagen 
keine Einsprachen mehr anhängig. 

1. Die Giebeleichstrasse 11. Kl. Nr. 5 bildet die Verbin­
dung der Station und des Dorfteils Glattbrugg mit der Ort­
schaft Oberhausen und liegt mitten im künftigen Baugebiet 
am Südrand der Gemeinde Opfikon. Diese Tatsache veran­
lasste den . .Gemeüiderat zur Festsetzung von Bau- und Niveau­
linien längs des 'l'eilstückes von der Schafflrnuserstrasse 
(HVS. B) bi8 zm Oberhauserstrnsse (TI. IG. Nr. 4). Unter Zu­
grundelegung einer nutzbaren Fahrbahnbreite von 6 rn, beid­
seitigen Gehwegen von 2 m Breite und Vorgartentiefen von 
je 6 m wurde ein Baulinienabstand von 22 m gewählt. Auf 
die 'Einrriltnd1i.ngen v"erschiedencr projektierter Strassen ist 
durch Unterbrech1mg der Baulinien Rücksicht genommen 
wül'den. Die Niveaulinie passt sich dem bestehenden Ge­
lände an und entspricht der korrigierten Strassennivelette. 

2. Die projektierte Rennbahnstrasse zwischen der Gie­
beleichstrasse II. Kl. Nr. 5 und ihrer Einmündung in die 
Schaffhauserstrasse (HVS. B) bei der Glattbrücke ist eine 
Teilstrecke des geplanten Strassenzuges, welcher als V er­
längerung der Dörflistrasse in Zürich 11 längs des vorgesehe­
nen Industriegebietes östlich der SBB.-fonie Oerlikon-Bü­
lach bzw. Kloten erstellt werden soll. Für den auf Stadtgebiet 
liegenden Teil dieses Strassenzuges wurden die Bau- und 
Niveaulinien bereits mit Reg·ierungsratsbeschluss Nr. 2511 
Yom 17. Juli 1947 genehmigt. Die Unienführung w1Irde für 
die gesamte I~änge der Rennbahnstrasse im Einvernehmen 
mit dem kantonalen Tiefbauamt soweit abgeklärt, dass die 
Baulinien der vorliegenden Teilstrecke festgesetzt werden 
konnten. Der gewählte Baulinienabstand von 28 m erlaubt 
es, bei einer Breite der :F'ahrbahn von 8 m und der Vorgärten 
von je 10 m später nach Bedarf Trottoire zu erstellen. Bei 
der Einmündung der Oberhauserstrasse und der Kreuzung 
mit der Giebeleichstrasse wurden die Baulinien zur Verbesse­
rung der Verkehrsübersicht abgeschrägt. 

3. Der Quartierplan Nr. 2 «Giebeleich» bezieht sich auf 
das Baugebiet zwischen der Schaffhauserstrasse (HVS. B), 
der Giebeleichstrasse (II. Kl. Nr. 5) und der projektierten 
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Rennbahnstrasse. Die Vorlage bezweckt, die bauliche :Ent­
wickltmg dieses erst zu einem kleinen Teil üh l·haut en Areals 

'
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in ~e~rdnete Bahnen zu lenken. Zur Erschli es:rnng des Bau­
gebietes sind verschiedene Quartierstrassen projektiert, deren 
nutzbare Ij'ahrbahnbreite 5,0 rn uncl 6,0 m beträgt. Die ge­
wählten Baulinienabstände betragen l5-18 m und geben zu 
keinen Bemerkungen Anlass. 

Der Genehmigung der Vorlage steht ni.ehts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Besehluss des Gemeinderates Opfikon vom 31. ,Ja­

nuar 1949 betreffend: 
1. Die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien an der Gie­

beleichstrasse (il. IG. Nr. K/von der Seha:ffhauserstrasse 
(HVS. B) bis zur Oberhauser strasse (II. Kl. Nr.4'); s 

2. die Festsetzung der Baulinien längs der projektierten 
Rennbahnstrasse von der Giebeleichstrasse (II . Kl. Nr. 5) 
bis zur Schaffhauserstrasse (HVS. B); 

3. die Festsetzung des Quartierplanes Nr. 2 «Giebeleich» 
und der darin enthaltenen Baulinien von Quartierstras­
sen in Glattbrugg-Opfikon, 

wird gemäss den vorliegenden Plänen genehmigt. 
II. Der Gemeinderat Opfikon wird eingeladen, vor­

stehende Genehmigung öffentlieh bekanntzumaehen. 
III. Mitteilung an den Gemeinderat Opfikon unter Rück­

sendung der mit dem Genehmigung·svermerk versehenen Plan­
doppel, den Bezirksrat Bülach und an die Baudirektion. 

Zürich, den 28. Juli 1949. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber : 
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